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Satzung

DRK-Ortsverein Soest e.V.

entsprechend der Mustersatzung des DRK Landesverbandes Westfalen-Lippe e.V.
mit ehrenamtlichem Vorstand

Beschlossen in der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Soest am 27.06.2017,
geändert in der Mitgliederversammlung vom 15.08.2022,

- genehmigt vom Präsidium des DRK KV Lippstadt-Hellweg e.V.
in der Präsidiumssitzung vom 20.02.2018;

Änderungen genehmigt in der Sitzung vom 24.08.2022

Eingetragen in das Vereinsregister Nr. VR 70646 beim Amtsgericht Arnsberg
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Förderung der Rettung aus Lebensgefahr (u. a. Bergrettung, Wasserret-
tung) einschließlich der dazugehörenden Aktivitäten, wie Rettungsschwim-
men sowie die Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettbewer-
be,
Pflege der Zusammenarbeit und Gemeinschaft seiner Mitglieder.

Die Erfüllung dieser Aufgaben durch den Ortsverein erfolgt aufgrund seines
Selbstverständnisses (§ 1) und seiner Möglichkeiten (§ 30).

(3) Der Ortsverein wirbt für seine Aufgaben in der Bevölkerung. Er sammelt für die
Erfüllung dieser Aufgaben Spenden und führt im Einvernehmen mit dem Kreis-
verband die vom Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Westfaten-Lippe e. V.
(nachfolgend Landesverband genannt) angesetzten Haus- und Straßensamm-
lungen durch. Sonstige örtliche Sammlungen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Präsidiums des Kreisverbandes.

(4) Dem Ortsverein können in gegenseitigem Einvernehmen weitere Aufgaben vom
Präsidium des Kreisverbandes übertragen werden.

(5) Die Übertragung von satzungsgemäßen Aufgaben auf andere Rechtsträger be-
darf der vorherigen Zustimmung des Kreis- und Landesverbandes.

(6) Der Ortsverein kann auch Aufgaben übernehmen, die nicht unmittelbar den in
Absatz 1 genannten Zielen zuzuordnen jedoch geeignet sind, das soziale Gefüge
zu festigen und das Ansehen des Roten Kreuzes zu fördern.

§ 3 Rechtsform, Name, Mitgliedschaft

(1) Der Ortsverein hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Er hat seinen
Sitz in Soest. Der Verein führt den Namen "Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein
Soest e.V." Sein Kennzeichen ist das völkerrechtlich anerkannte rote Kreuz auf
weißem Grund. Seine Anwendung erfolgt entsprechend den Ausführungsbe-
Stimmungen des Internationalen Roten Kreuzes zur Verwendung des Wahrzei-
chens des Roten Kreuzes. Das Recht zur Führung wird durch den Bundesver-
band vermittelt.

(2) Mitglieder des Ortsvereins sind

^ a) die als Mitglieder des Ortsvereins aufgenommenen natürlichen und juristi-
sehen Personen (§ 11 Abs. 1 u. 2),

b) Ehrenmitglieder (§ 12).
f

(3) Die Satzung des Bundesverbandes, neu gefasst durch Beschluss der Bundes-
Versammlung vom 20.03.2009, geändert durch Bundesversammlungsbeschlüsse
vom 27.11.2014 und 27.02.2015, die Satzung des Landesverbandes, neu ge-
fasst durch Beschluss der Mitglieden/ersammlung vom 22.11.2014, sowie die
Satzung des Kreisverbandes, neu gefasst durch Beschluss der Kreisversamm-
lung vom 20.11.2015, geht den Satzungen des Ortsvereins und seiner Gliede-
rungen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 vor.
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Deutschen Roten Kreuzes sichergestellt werden. Die Schwesternschaften wirken
an der Wahrnehmung der Weltkernaufgaben mit.

(3) Die Ortsvereine wirken bei der umfassenden Wahrnehmung zumindest der Welt-
kernaufgaben durch den Kreisverband in dessen Gebiet mit. Eine Übertragung
von Aufgaben auf privatrechtliche Gesellschaften oder Einrichtungen, deren Trä-
ger ganz oder teilweise das Rote Kreuz ist, ist möglich. Die Verantwortung der
Kreisverbände, die Aufsicht auszuüben, bleibt unberührt.

(4) Gemäß Absatz 1 sind dem übergeordneten Verband insbesondere unaufgefor-
dert und unverzüglich zu melden:

- drohende Zahlungsunfähigkeit oder Uberschuldung,
- Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
- erfolgte Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
- schädigendes Verhalten von Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern oder lei-

tenden Mitarbeitern,
Einleitung eines amtlichen Ermittlungsverfahrens gegen diesen Personen-
kreis, sofern dieses mit der Rotkreuz-Tätigkeit des Betroffenen zusammen-
hängt oder geeignet sein könnte, das Ansehen des Roten Kreuzes zu beein-
trächtigen,

- Berichte in der Öffentlichkeit über die vorgenannten Vorgänge, ohne Rücksicht
darauf, ob sie wahr oder unwahr, verschuldet oder nicht verschuldet sind.

In diesen Fällen hat der Kreisverband das Recht, sich über alle Angelegenheiten
des Mitgliedsverbandes zu unterrichten. Er hat das Recht, die Geschäftsräume
des Mitgliedsverbandes und seine Einrichtungen zu besichtigen, die Geschäfts-,
Buch- und Kassenführung des Mitgliedsverbandes zu überprüfen, Akten und Ge-
schäftsunterlagen des Mitgliedsverbandes einzusehen und gegebenenfalls si-
cherzustellen, Abschriften oder Kopien zu fertigen, ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiter des Mitgliedsverbandes zu befragen sowie an Sitzungen der Organe,
Ausschüsse und sonstigen Arbeitsgremien des Mitgliedsverbandes teilzunehmen
oder die vorgenannten Rechte auf Kosten des Mitgliedsverbandes durch Dritte
wahrnehmen zu lassen.

(5) Die Meldungen gemäß Absatz 4 sind durch das jeweilige Exekutivorgan des Mit-
gliedsverbandes vorzunehmen. Sofern Meldungen im Sinne des Absatzes 4
Spiegelstriche 4 bis 6 das Verhalten von Mitgliedern von Exekutivorganen betref-
fen, hat die Unterrichtung des Kreisverbands auch durch das jeweilige Aufsichts-
organ zu erfolgen.

Dritter Abschnitt:
Mitgliedschaft

§11 Mitglieder

(1) Mitglieder des Ortsvereins können natürliche Personen ab Vollendung des 6. Le-
bensjahres sein. Natürliche Personen, die Aufgaben des Deutschen Roten Kreu-
zes durch tätige Mitarbeit erfüllen, sind aktive Mitglieder. Mitglieder, die das Deut-
sehe Rote Kreuz durch regelmäßige Beiträge unterstützen, sind Fördermitglieder.
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(2) Mitglieder des Ortsvereins können auch juristische Personen sein, die bereit sind,
die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes zu fördern. 9

§12 Ehrenmitglieder

Personen, die sich um das Deutsche Rote Kreuz besonders verdient gemacht haben,
können mit vorheriger Zustimmung des Kreisverbandes zu Ehrenmitgliedern des Orts-
Vereins ernannt werden.

§13 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Der Beitritt zum Ortsverein erfolgt durch Antrag gegenüber dem Ortsverein und
Annahme des Antrages durch den Ortsverein. Über den Aufnahmeantrag ent-
scheidet bei juristischen Personen gemäß § 11 Abs. 2 die Mitgliederversammlung,
im Übrigen der Vorstand des Ortsvereins. Dieser setzt auch das Stimmrecht und
den Mitgliedsbeitrag der korporativen Mitglieder (§ 11 Abs. 2) fest.

(2) Mitglieder eines anderen Rotkreuz-Verbandes können mit ihrer und der vorherigen
Zustimmung des aufnehmenden Ortsvereins durch Überweisung Mitglied werden.

(3) Vereinigt sich der Ortsverein oder ein Teil des Ortsvereins mit einem anderen
Ortsverein, so sollen die dadurch betroffenen Mitglieder des neuen Ortsvereins
werden.

§ 14 Allgemeine Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder des Ortsvereins sind verpflichtet, die in § 1 genannten Grundsätze
der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zu beachten.

(2) Natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, besitzen die Mitwir-
kungsrechte nach §§17-19.

(3) Die Mitglieder zahlen den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Vereins-
beitrag. Der Vorstand des Ortsvereins kann im Einzelfall von der Zahlung befreien.
Die Zugehörigkeit zum Jugendrotkreuz ist beitragsfrei.

(4) Für die Angehörigen der Rotkreuz-Gemeinschaften gelten die gemeinsamen all-
gemeinen Regeln für die ehrenamtliche Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz.

§ 15 Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch:
- Kündigung der Mitgliedschaft,
- Überweisung an einen anderen Rotkreuzverband,
- Ausschluss,
- Auflösung oder Aufhebung des korporativen Mitglieds,
- Tod der natürlichen Person.
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(2) Die Mitglieder können ihre Mitgliedschaft im Ortsverein schriftlich oder mündlich' '

auf den Schluss eines Kalenderjahres mit einer Frist von 12 Monaten kündigen.

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dies
ist insbesondere der Fall, wenn

a) ein Mitglied das Ansehen oder die Interessen des Roten Kreuzes schädigt,
b) trotz wiederholter Mahnungen oder Maßnahmen nach § 33 seinen Pflichten

nicht nachkommt.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand des Ortsvereins. Er kann zur Ver-

meidung des Ausschlusses einstweilige Regelungen gegenüber dem Mitglied tref-
fen. Gegen die einstweilige Regelung sowie den Ausschluss kann innerhalb eines
Monats nach Zustellung des Beschlusses das Schiedsgericht angerufen werden.
Der Beschluss muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten.

(4) Mitglieder, die in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren trotz Mahnung ihrer
Beitragspflicht nicht nachgekommen sind, gelten mit Ablauf des zweiten Jahres als
ausgetreten.

(5) Mit dem Ende der Mitgliedschaft einer natürlichen Person erlischt auch die Zuge-
hörigkeit zu einer Rotkreuzgemeinschaft.

Vierter Abschnitt:
Organisation

§ 16 Organe

(1) Organe des Ortsvereins sind

- die Mitgliederversammlung (§§ 17 - 19),
- der Vorstand (§§20-23).

(2) Die Organe beschließen mit Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit in
dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Es wird offen abgestimmt, wenn nicht
ein Zehntel der anwesenden Stimmberechtigten schriftliche Abstimmung bean-
tragt.

(3) Über die Beschlüsse ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzen-
den und einem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§17 Stellung und Zusammensetzung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Ortsvereins.

(2) Die Mitgliederversammlung besteht aus:

- allen Mitgliedern im Sinne von § 14 Abs. 2,


